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121 Stadt Kronach
Änderungssatzung zur Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets V
„Kronach Altstadt Ost“ vom 15. Dezember 2009
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Stadt Kronach 121    

Änderungssatzung zur Satzung
über die förmliche Festlegung des 

 Sanierungsgebiets V
„Kronach Altstadt Ost“

vom 15. Dezember 2009
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes V „Kronach Altstadt Ost“ vom 30. Dezem-
ber 2008 wird wie folgt geändert:

Änderungssatzung:

§ 1

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets V „Kronach Altstadt Ost“ vom 30. Dezem-
ber 2008 wird wie folgt geändert:

1) In § 1 Abs. 1 wird die folgende Flächenangabe einge-
fügt (ca. 46,53 ha).

2) Der § 1 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:
 Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke 

und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan M 
1: 4.000  der Hochbauverwaltung der Stadt Kronach 
vom 24.11.2009 abgegrenzten Fläche.  Dieser ist Be-
standteil der Satzung.

3) Der § 4 „Inkrafttreten wird wie folgt neu gefasst:
 Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit 

ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

122 Satzung zur Änderung der Satzung zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der/des 
Gleichstellungsbeauftragten

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungen werden gemäß § 143 Abs. 1 BauGB 
mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweis:

Auf die Frist für die Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB wird nach-
folgend hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kro-
nach, Stadtbauamt, Rathaus, Marktplatz 5, 96317Kro-
nach, unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB 
beachtlich sind.

Die einschlägigen Vorschriften können während der all-
gemeinen Dienststunden von jedermann im Rathaus ein-
gesehen werden. 

Kronach, 15. Dezember 2009 
Stadt Kronach

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister
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Satzung zur Änderung der Satzung zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der/des 

Gleichstellungsbeauftragten
Vom  16. Dezember 2009

Gem. Art. 20 Abs. 1 Sätze 3 und 4 des Bayerischen 
Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
(Bayerisches Gleichstellungsgesetz) vom 24. Mai 1996 
(GVBl S. 186), zuletzt geändert mit Gesetz vom 23. Mai 
2006 (GVBl S. 292) erlässt der Landkreis Kronach fol-
gende

Satzung:

§ 1

Die Satzung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der/
des Gleichstellungsbeauftragten vom 12. Dezember 2006 
(Amtsblatt des Landkreises Kronach Nr. 2/2007 vom 15. 
Januar 2007) wird wie folgt geändert

„§ 2 Abs. 2 wird gestrichen. Der bisherige Abs. 3 wird 
Abs. 2.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Kronach, 16. Dezember 2009

Marr
Landrat




